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Grundstückseigentümer/Kunde: 
 
____________________________________      
 
____________________________________   
 
____________________________________  
 
____________________________________ 
 
 
Antrag auf Befundprüfung eines Messgerätes gemäß §§ 39, 51 der Mess- und Eichverordnung 
(MessEV)  
 
 
Ich bezweifle die Anzeige des innerhalb des Grundstückes  
 
Straße, Haus-Nr.:  _____________________________________________  
 
PLZ, Ort:  _____________________________________________  
 
eingebauten Wasserzählers, der Eigentum des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ist. 
 
Kenndaten 
 
Zählernummer: ____________________________ 
 
Kundennummer: ____________________________ 
 
Aufgrund § 19 Abs. 1 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) in der jeweils gültigen Fassung beantrage ich den Ausbau des beanstandeten 
Wasserzählers und die Nachprüfung durch die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle. 
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Ich verpflichte mich, falls die Anzeige des beanstandeten Wasserzählers innerhalb der vom Mess- 
und Eichamt festgelegten Verkehrsfehlergrenzen liegt, die Kosten der Zählerwechslung, den 
Transport zur staatlich anerkannten Prüfstelle, die Nebenkosten der Befundprüfung und die 
Prüfgebühr entsprechend Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen (MessEGebV) vom 
01.01.2026 zu übernehmen. 
 
Gemäß der Richtlinie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt „Durchführung von 
Befundprüfungen an Wasserzählern“ ist die Nachprüfung damit verbunden, dass nach der äußeren 
Beschaffenheit und der messtechnischen Prüfung der Zähler zu öffnen ist und die innere 
Beschaffenheitsprüfung zu erfolgen hat.  
 
Ergibt die Befundung ein Überschreiten der Verkehrsfehlergrenzen, so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag richtiggestellt, jedoch nicht über die Dauer des vorhandenen Ablesezeitraumes 
hinaus, es sei denn, dass die Auswirkungen des Messfehlers über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden können.  
 
In keinem Fall darf die Richtigstellung einen Zeitraum von zwei Jahren überschreiten. 
 
Ist die Größe des Messfehlers nicht oder nicht für den ganzen Zeitraum der Fehlanzeige einwandfrei 
festzustellen oder zeigt der Wasserzähler nichts an, so wird der Verbrauch nach der Anzeige des neu 
aufgestellten Wasserzählers oder nach dem Durchschnittsverbrauch der letzten zwölf Monate vor 
der fehlerhaften Anzeige geschätzt und berechnet. 

Ich wurde davon unterrichtet, dass der beanstandete Wasserzähler nach erfolgter Befundprüfung 
sechs Monate unter Verschluss aufgehoben wird und eventuell schriftliche Einsprüche in diesem 
Zeitraum eingegangen sein müssen.  

Über das Ergebnis der Befundprüfung erhalte ich einen Prüfschein. Dieser Prüfschein darf nur 
unverändert weitergegeben werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der 
Prüfstelle.  

Ich, der Antragsteller, möchte bei der Befundprüfung anwesend sein:    ⎕ nein     ⎕ ja 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Befundprüfung keine weiteren aussagekräftigen 
messtechnischen Prüfungen mehr durchgeführt werden können.  
 
 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift Grundstückseigentümer/Kunde 
 
 

Zustelladresse/Rechnungsadresse:     
 
_________________________________  Tel.: _____________________  
 
_________________________________  Fax: _____________________ 
 
_________________________________  E-Mail: _____________________ 
 
_________________________________ 


